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1 Ab 2021 weniger Elektroschrott

Ab 2021 hat die EU zehn Durchf�hrungsverordnungen zum
�kodesign beschlossen. Diese sollen dazu f�hren, dass Pro-
dukte eine l�ngere Lebensdauer haben. Das Energieeinspar-
volumen wird auf 167 TWh gesch�tzt. Dies entspricht dem
j�hrlichen Energieverbrauch von D�nemark.

Von den neuen Verordnungen sind betroffen:

• elektronische Displays inkl. Fernsehger�te,

• externe Netzteile und Leistungstransformatoren,

• Leuchten,

• Elektromotoren,

• K�hlger�te,

• K�hlger�te mit Direktverkaufsfunktion (z. B. K�hl-
schr�nke in Superm�rkten oder Verkaufsautomaten f�r
Kaltgetr�nke),

• Trockner,

• Sp�l- und Waschmaschinen.

Die Verordnungen gelten f�r alle Ger�te, die in der EU auf den
Markt kommen, unabh�ngig vom Herstellungsort. Die Er-

�kodesign
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satzteilregelung sieht vor, dass bei Sp�l- und Waschmaschi-
nen sowie Trocknern Ersatzteile zehn Jahre lang vorgehalten
werden m�ssen, bei den anderen Produkten sind es sieben
Jahre.

Ausgenommen sind derzeit u. a. noch Smartphones.

Der Rechtsrahmen beruht auf der kombinierten Wirkung von
�kodesign und Energieverbrauchskennzeichnung bzw. von
der �kodesign-Rahmenrichtlinie und der Rahmenverordnung
f�r die Energieverbrauchskennzeichnung.

Weitere Informationen:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail -
/de/QANDA_19_5889

2 Aktueller Stand Umweltauditgesetz (UAG)

Am 12.12.2019 ist das Umweltauditgesetz entsprechend den
Novellierungen der EMAS-Verordnung aus den Jahren 2017
und 2018 angepasst worden und am 01.01.2020 in Kraft ge-
treten.

Die wesentlichen �nderungen umfassen folgende Aspekte:

• Der Umweltgutachter muss die Qualifikation haben, dass
er auch die Aspekte der nachhaltigen Unternehmensf�h-
rung, die f�r das Umweltmanagementsystem relevant sind,
pr�fen kann. Die UAG-Fachkunderichtlinien wurden vom
Umweltgutachterausschuss beim Bundesministerium f�r
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit entspre-
chend aktualisiert. Bereits zugelassene Umweltgutachter
haben sich bzgl. nachhaltiger Unternehmensf�hrung

Wesentliche
�nderungen
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nachweislich fortzubilden. Neu zuzulassende Umwelt-
gutachter werden entsprechend der �berarbeiteten Richt-
linien gepr�ft.

• �nderung der Bestimmung des Kontextes (Anpassung der
EMAS-Verordnung 2017): Organisationen, die EMAS
einf�hren, m�ssen sich mit relevanten Umweltzust�nden
wie Klima, Luftqualit�t, Wasserqualit�t, Verf�gbarkeit
nat�rlicher Ressourcen oder biologischer Vielfalt befas-
sen. Mit der Novellierung k�nnen �ber den Kontextbezug
auch sonstige Umst�nde, z. B. kultureller, sozialer oder
beh�rdlicher Art, bzw. interne Bedingungen, wie etwa die
strategische Ausrichtung, vorhandenes Wissen im Unter-
nehmen, kulturelle Vielfalt oder die Altersstruktur im
Unternehmen, im Rahmen der Umweltpr�fung und wei-
terf�hrend im Umweltmanagementsystem ber�cksichtigt
werden.

• �nderung der Umwelterkl�rung gem. Anhang IV (No-
vellierung aus dem Jahr 2018): Mit Blick auf den Kontext
wurde die Option er�ffnet, dass Organisationen der Um-
welterkl�rung zus�tzliche Informationen im Zusammen-
hang mit ihren T�tigkeiten, Produkten und Dienstleistun-
gen oder mit der Einhaltung spezifischer Anforderungen
beif�gen k�nnen. Dabei wird besonders darauf hingewie-
sen, dass s�mtliche Angaben in der Umwelterkl�rung
durch Umweltgutachter/-innen validiert werden m�ssen.

Seit dem 9. Januar 2020 m�ssen EMAS-registrierte Organi-
sationen die modifizierten Vorgaben des Anhangs IV beach-
ten.

Wichtig
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3 Klimainitiativen

Der Beschluss des Klimakabinetts vom 20.09.2019 bleibt weit
hinter den Erwartungen, eine wirksame und planbare stei-
gende CO2-Bepreisung f�r alle Sektoren einzuf�hren, zur�ck.
Kritik kommt dabei nicht nur von der zivilgesellschaftlichen
�ffentlichkeit durch die Demonstrationen der Fridays-for-
Future-Bewegung, sondern auch vonvielen Unternehmen, die
sich im Umweltschutz engagieren. Im Folgenden einige in-
teressante Beispiele:

Die „Stiftung 28 – Deutsche Unternehmer f�r Klimaschutz“
ist eine CEO-Initiative. Die F�hrungspers�nlichkeiten der
unterst�tzenden Unternehmen beteiligen sich unmittelbar an
den Aktivit�ten der Stiftung und identifizieren sich mit dem
Ziel, eine Erderw�rmung um mehr als 2 Grad Celsius zu
vermeiden. Stiftungsmitglieder sind u. a. Otto Fuchs, EnBW,
Puma, Aldi S�d, Sch�ko, Telekom.

Die unterzeichnenden Unternehmerinnen und Unternehmer
stehen hinter dem Pariser Klimaschutzabkommen und unter-
st�tzen folgende Forderungen:

• eine wirksame und planbar steigende CO2-Bepreisung f�r
alle Sektoren,

• Beschleunigung der Energiewende,

• Divestment und Abschaffung klimasch�dlicher Subven-
tionen bis zum Jahr 2025,

• eine Mobilit�tswende,

• eine Agrar- und Ern�hrungswende,

• Forcierung der Kreislaufwirtschaft,

• Aufbau eines Klima-Innovationsfonds f�r etablierte Un-
ternehmen und Start-ups,

Stiftung 28

Entrepreneurs
for Future
(EFF)
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• ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz, das eine dekarbo-
nisierte Wirtschaft im Einklang mit dem in Paris verein-
barten 1,58C-Ziel erreicht.

Die Initiatoren von EFF kommen eher aus der �kobranche,
wie Biobauern, Erneuerbare-Energien-Produzenten und
Radhersteller. Zuspruch bekommen die EFF auch vom tradi-
tionellen Mittelstand. Hier sei die Firma Vaude genannt, die
PFC-Beschichtung aus Outdoor-Jacken verbannen will und
nun entsprechende L�sungen am Markt pr�sentiert, oder das
Chemieunternehmen Werner & Merz (Marke Frosch), die
sich verpflichtet haben, bis 2025 alle Verpackungen recyc-
lingf�hig und komplett aus Rezyclat herzustellen.

Mehr als 100 deutsche Digitalunternehmen (Deutsche Tele-
kom, Zalando, Flixbus, Mister Spex, mymuesli u. a.) haben
eine Willenserkl�rung abgegeben, ihren CO2-Fußabdruck zu
berechnen und schrittweise zu verkleinern. Zur Auswahl steht
ein Baukasten mit wirksamen Modulen. Sofern sich CO2 in
bestimmten Bereichen nicht reduzieren l�sst, soll es durch
zertifizierte Ausgleichsmaßnahmen vollst�ndig kompensiert
werden.

Tabelle 1: Dreistufenmodell f�r Unternehmen

Stufe Commitment Zeitraum

Stufe 1 – Basic Supporter • Ernennung eines/r Kli-
mabeauftragten

• Erstellung der CO2-Bi-
lanz auf Basis des Green-
house-Gas-Protokolls

• Umsetzung von $ 2 von
6 Reduktionsmaßnah-
men. Dabei sollte min-
destens eine aus dem

# 6 Monate

Green pledge
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Stufe Commitment Zeitraum

Cluster IMPACT & VI-
SIBILITY stammen

Stufe 2 – Full Supporter Transformation durch Re-
duktionsmaßnahmen und
Offsetting (Gold Standard,
VCS) zu einem klimaneutra-
len Unternehmen in
Deutschland

# 12 Monate

Stufe 3 – Flagship Supporter Eines der drei Kriterien muss
erf�llt werden:
• Das Unternehmen wird

global klimaneutral ge-
stellt

• Umsetzung von Leucht-
turmprojekten

• Klimafreundliche An-
passung von Teilen des
Gesch�ftmodells wie
z. B. der Lieferkette oder
der Produktion

# 24 Monate

Der Katalog f�r Reduktionsmaßnahmen f�r Unternehmen
umfasst u. a. folgende Maßnahmen:

Cluster IMPACT:

• Wechsel zu einem zertifizierten 100 %-Gr�nstromanbie-
ter,

• Umstellung der Travel Policy auf ein klimafreundlicheres
Modell,

• Integration eines Programms zur F�rderung klimafreund-
licher Mitarbeiteranfahrten.
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Cluster VISIBILITY:

• Food & Beverage: Umstellung auf verst�rkt regionale und
pflanzliche Ern�hrung der Mitarbeiter/-innen,

• Optimierung des Druckaufkommens. Nutzung von Um-
weltpapier und klimafreundlichem Drucken,

• Einf�hrung eines Programms zur M�lltrennung und Re-
duktion von Plastik (insbesondere Vermeidung von Plas-
tikflaschen).

Cluster BUSINESS ITSELF:

• Das gesamte Gesch�ftsmodell klimafreundlicher gestal-
ten.

Weitere Informationen:

https://www.stiftung2grad.de/unternehmen

https://www.entrepreneurs4future.de/

https://www.leadersforclimateaction.com/contribution

4 Neue Umweltnorm ISO 14090:2019

Die ISO 14090 „Anpassung an den Klimawandel – Prinzipi-
en, Anforderungen und Richtlinien“ kann Unternehmen hel-
fen, Anpassungsstrategien gegen die Risiken des Klimawan-
dels zu entwickeln. Zunehmende Wetterextreme (Hitzewel-
len, Starkregen, St�rme), steigende Temperaturen sowie
steigende Treibhausgaskonzentration k�nnen zu Risiken
f�hren. Mit der neuen Norm sollen Unternehmen Risiken und
Chancen identifizieren und ggf. bew�ltigen k�nnen. Sie bietet
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eine �bergreifende Orientierungshilfe und wird durch weitere
Normen erg�nzt:

• ISO 14091 „Anpassung an den Klimawandel – Schwach-
stellen – Auswirkungen und Risikobewertung“

• ISO 14092 „Treibhausgasmanagement und damit ver-
bundene Aktivit�ten: Anforderung und Anleitung der
Anpassungsplanung f�r Organisationen einschließlich lo-
kaler Regierungen und Gemeinschaften“

5 EU-Verordnung �ber Konfliktmineralien

Die EU-Kommission hat ein Online-Portal („Due Diligence
Ready“) er�ffnet, um betroffene Unternehmen (insbesondere
KMUs) bei der Erf�llung ihrer Sorgfaltspflichten im Rahmen
der Beschaffung von Mineralien sowie bei der Einhaltung der
EU-Verordnung zu Konfliktmineralien zu unterst�tzen, die
am 01.01.2021 in Kraft tritt. Diese Verordnung betrifft den
Handel mit Gold, Zinn, Tantal und Wolfram aus politisch in-
stabilen Gebieten („Konfliktmineralien“) und dient dem
Zweck, die Finanzierung von Gewalt und Menschenrechts-
verletzungen in Konflikt- oder Hochrisikogebieten durch
verbindliche Sorgfaltspflichtvorschriften f�r Unternehmen
einzud�mmen.

Das Portal soll nach Angaben der EU-Kommission eine Hilfe
f�r Unternehmen sein, um Herkunftsinformationen von Me-
tallen und Mineralien einzuholen und deren verantwortungs-
volle Beschaffung zu erleichtern. Diese Unterst�tzung betrifft
nach Angaben der EU-Kommission vor allem folgende drei
Aspekte:

Due Diligence
Ready
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• Wie k�nnen Unternehmen, insbesondere KMUs, ihre
Sorgfaltspflicht im Rahmen der Mineralienbeschaffung
erf�llen?

• Wie k�nnen Unternehmen die EU-Verordnung zur ver-
antwortungsvollen Beschaffung von Mineralien leichter
einhalten?

• Wie k�nnen Unternehmen die zunehmende Sensibilisie-
rung f�r Nachhaltigkeitsaspekte handhaben?

Das Portal beinhaltet unter anderem eine Toolbox mit For-
mularen, Vorlagen, Checklisten etc. f�r die Erf�llung der
Sorgfaltspflichten, ein Begriffsglossar sowie eine Reihe von
Webinaren.

Weitere Informationen:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/ -
due-diligence-ready_de

6 G�tesiegel f�r Kleidungsst�cke

Damit der �berblick bei den vielen G�tesiegeln f�r nachhal-
tige Kleidungsst�cke nicht verloren geht, hier ein kleiner
�berblick:

• IVN Best (Internationaler Verband der Naturtextilwirt-
schaft)

– Kleidung zu 100 % aus zertifizierten �kologischen
Naturfasern,

– komplett biologisch abbaubar,

– keine Synthetik- und Mischfasern,
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– vom Anbau bis zum Endprodukt sind gef�hrliche
Chemikalien verboten,

– garantierte Mindestl�hne.

• GOTS (Global Organic Textile Standard)

– regelt gesamte Produktionskette und Arbeitsbedin-
gungen,

– gef�hrliche Chemikalien sind verboten (keine Abwas-
ser- und Kl�rschlammtests),

– Mischgewebe sind zugelassen, wenn sie aus mind.
70 % Bio-Naturfasern bestehen, die restlichen 30 %
d�rfen aus Recyclingfasern bestehen (nicht biologisch
abbaubar).

• Made in Green

– Pr�fung nach Oeko-Tex-Standard 100 (Pr�fkriterien:
Chemikalien und ihre Verwendung, Umweltleistung,
Umweltmanagement, soziale Verantwortung, Quali-
t�tsmanagement, Gesundheitsschutz und Arbeitssi-
cherheit),

– neben Naturfasern werden auch Mischgewebe zu ge-
lassen,

– kommt in Outdoormode und in Berufs- und Alltags-
kleidung vor.

• Der Blaue Engel (Siegel vom Umweltbundesamt)

– L�sst Natur- und Synthetikfasern zu,

– recycelte Fasern werden auf Toxizit�t getestet.

• Gr�ner Knopf (Siegel vom BMZ, seit September 2019)

– Vorgabe von 46 Sozial- und Umweltstandards, u. a.:

– Verbot von gef�hrlichen Chemikalien,

– Grenzwerte f�r Abwasser der Fabriken,
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– Einsatz von Synthetikstoffen erlaubt, Schadstoffe sind
dabei zu pr�fen,

– Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Aus der Textilwirtschaft kam aber auch Kritik an diesem
staatlichen Textilsiegel: Die Umstellung ist mit hohen Kosten
verbunden, der Aufbau des �berwachungssystems dauert
Jahre und die Wettbewerbsf�higkeit leidet.

Weitere Informationen:

https://naturtextil.de/ (IVN Best)

https://www.global-standard.org/de/ (GOTS)

https://www.oeko-tex.com/de/unsere-standards/ -
made-in-green-by-oeko-tex (Made in Green)

https://www.blauer-engel.de/de

https://www.gruener-knopf.de/

7 Klimaschutzprogramm 2030 der
Bundesregierung

Am 20.09.2019 hat das Bundeskabinett ein umfangreiches
Maßnahmenpaket zur Erreichung der Klimaziele 2030 be-
schlossen. Das Paket besteht aus vier S�ulen: CO2-Beprei-
sung, F�rderprogramme und Anreize zur CO2-Einsparung,
Entlastung von B�rgern und regulatorische Maßnahmen.

Ab 2021 wird eine CO2-Bepreisung f�r die Sektoren Verkehr
und W�rme (Non-ETS-Sektoren) eingef�hrt. Das nationale
Emissionshandelssystem (nEHS) erfasst die Emissionen aus

Kritik der Tex-
tilwirtschaft

CO2-
Bepreisung
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der Verbrennung fossiler Brenn- und Kraftstoffe (insbeson-
dere Heiz�l, Fl�ssiggas, Erdgas, Kohle, Benzin, Diesel). Da-
bei umfasst das System im Sektor W�rme die Emissionen der
W�rmeerzeugung des Geb�udesektors und der Energie- und
Industrieanlagen außerhalb des EU-Emissionshandelssys-
tems (EU-ETS). Im Verkehrsbereich umfasst das System
ebenfalls Emissionen aus der Verbrennung fossiler Kraft-
stoffe, jedoch nicht den Luftverkehr, der dem EU-ETS un-
terliegt. Zun�chst wird ein Festpreissystem eingef�hrt, bei
dem Zertifikate auf der vorgelagerten Handelsebene an die
Unternehmen, die die Heiz- und Kraftstoffe in Verkehr brin-
gen, verkauft werden. Teilnehmer am nEHS sind die Inver-
kehrbringer oder Lieferanten der Brenn- und Kraftstoffe.

Bund und L�nder einigten sich im Vermittlungsausschuss am
19. Dezember 2019 darauf, den CO2-Preis ab Januar 2021 auf
zun�chst 25 Euro pro Tonne CO2 festzulegen. Danach steigt
der Preis schrittweise bis zu 55 Euro im Jahr 2025 an. Im Jahr
2026 erfolgt die Auktionierung der Zertifikate in einem
Preiskorridor von mindestens 55 Euro pro Tonne CO2 und
h�chstens 65 Euro pro Tonne CO2.

Ab 2021 wird die EEG-Umlage um 0,25 Cent pro kWh ge-
senkt. Entlang des CO2-Bepreisungspfads betr�gt die Entlas-
tung 2022 0,5 Cent pro kWh und 2023 0,625 Cent pro kWh.
Steigen die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, wird der
Strompreis entlang des Bepreisungspfads weiter gesenkt. Die
Pendlerpauschale wird – befristet bis zum 31.12.2026 – ab
2021 ab dem 21. km auf 35 Cent angehoben.

• Energiewirtschaft:
Der Ausstieg aus der Kohleverstromung soll bis 2038
vollzogen sein und der Ausbau der erneuerbaren Energien
auf 65 % am Stromverbrauch bis 2030 ansteigen. Bei dem
Bau von Windkraftr�dern soll ein Abstand von 1.000 m

Preisentwick-
lung

Entlastung von
B�rgern

F�rderung und
sektorbezogene
Maßnahmen
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von der Wohnbebauung eingehalten werden. Land und
Kommunen k�nnen davon abweichen.

• Geb�ude:
Zentrale Maßnahme ist die steuerliche F�rderung der en-
ergetischen Geb�udesanierung. F�rderf�hig sind 20 % der
Investitionskosten. F�r gewerbliche Immobilien ist eine
Zuschussfinanzierung �ber die KfW angedacht. Der Ein-
bau von �lheizungen soll ab 2026 nicht mehr gestattet
sein. Um die Austauschrate von �lheizungen zu erh�hen,
ist als „Austauschpr�mie“ eine F�rderung bis zu 40 Pro-
zent vorgesehen.
Hierzu: Das Bundeskabinett hat am 23. Oktober den Ent-
wurf f�r das Geb�udeenergiegesetz beschlossen. Das Ge-
setz fasst das EEW�rmeG und die bisherige Energieein-
sparverordnung zusammen. Als Energiestandard wird das
Niveau der EnEV 2016 beibehalten.

• Verkehr:
Ein Schwerpunkt ist der Ausbau der E-Mobilit�t. �ffent-
liche Ladestationen sollen bis 2030 auf 1 Mio. ansteigen.
Eine Ausweitung der F�rderung von E-Autos und E-
Dienstwagen ist vorgesehen. Die Kfz-Steuer soll die CO2-
Emissionen ber�cksichtigen. Lkws sollen bis 2030 zu ei-
nem Drittel elektrisch oder strombasiert fahren. Ein CO2-
Aufschlag auf die Maut ist geplant.

Weitere Informationen:

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/ -
Download_PDF/Klimaschutz/klimaschutzpro -
gramm_2030_umsetzung_klimaschutzplan.pdf
(Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung).
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8 �nderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in
Vorbereitung

Das bundesdeutsche Kreislaufwirtschaftsgesetz muss bis
Mitte 2020 an die ge�nderte EU-Abfallrahmenrichtlinie an-
gepasst werden. Das Bundesumweltministerium hat dazu ei-
nen ersten Entwurf vorgelegt, mit dem auch Teile der neuen
EU-Einweg-Kunststoff-Richtlinie ins deutsche Recht �ber-
nommen werden sollen. Geplant sind u. a.:

• neue bundesweit im Durchschnitt zu erreichende Recyc-
lingquoten gem�ß den neuen strengeren EU-Definitionen,

• die Versch�rfung der Regelungen zur Produktverantwor-
tung z. B. durch Finanzierungsbeitr�ge zu Straßen- und
Str�nde-Reinigungsarbeiten oder durch ein Verbot der
Warenvernichtung bei Retouren im Versandhandel (De-
tails dazu werden sp�ter in Verordnungen konkretisiert),

• die Einschr�nkung der M�glichkeit zur freiwilligen
R�cknahme von Abf�llen (diese sollen im Regelfall auf
selbst hergestellte Produkte beschr�nkt werden, was z. B.
die pauschale R�cknahme von Alttextilien im Textilhan-
del de facto verbieten w�rde),

• die Bevorzugung umweltfreundlicher Produkte im Rah-
men der �ffentlichen Beschaffung („Bevorzugungs-
pflicht“ anstelle der derzeitigen „Pr�fpflicht“).

In dem neuen § 62a wird klargestellt, dass Abf�lle, wenn sie
ihre Abfalleigenschaft verlieren, dem Stoffrecht (insbeson-
dere der REACH-Verordnung) unterliegen. In diesem Zu-
sammenhang wird auch eine neue Informationspflicht an die
Europ�ische Chemikalienagentur (ECHA) aus der EU-Ab-
fallrahmenrichtlinie �bernommen: Alle Unternehmen, die
Informationen zu ggf. vorhandenen „Kandidatenstoffen“
l�ngs der Lieferkette weitergeben m�ssen, sollen diese Infor-

ECHA-
Datenbank
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mationen k�nftig auch der ECHA �bermitteln. Hierzu baut
die ECHA derzeit eine Datenbank auf.

9 VDI 3922 Blatt 1: Grundlagen der Ener-
gieberatung

Die neue VDI-Richtlinie 3922 Blatt 1 zu Grundlagen der
Energieberatung soll Klarheit dar�ber schaffen, welche Po-
tenziale mit welchem Aufwand und mit welchen Maßnahmen
realisiert werden k�nnen. F�r die weitere Optimierung finden
sich individuelle Eckpunkte und Entscheidungshilfen. Teil
der Energieberatung kann auch die technische, die �kologi-
sche oder auch die �konomische Beratung sein.

Weitere wesentliche Richtlinien bzgl. der Energieberatung:

• VDI 3922 Blatt 2 „Energieberatung – Feststellen der
Kompetenz der Energieberater“

• VDI 3922 Blatt 3 „Energieberatung; Grundlagen zur Pla-
nung der Geb�udeenergetik“

10 Strategien und Maßnahmen f�r
Ressourceneffizienz – neues Webtool f�r die
Praxis

Mit dem Tool „Strategien und Maßnahmen f�r Ressourcen-
effizienz“ sollen KMUs Wege und Handlungsm�glichkeiten
aufgezeigt werden, wie sich Ressourceneffizienz im Unter-
nehmen einfach und �bersichtlich umsetzen l�sst. Grundlage
f�r das kostenlose Tool ist die VDI-Richtlinie „VDI 4800
Blatt 1:2016-02 Ressourceneffizienz – Methodische Grund-
lagen, Prinzipien und Strategien“. Die vorgeschlagenen Stra-
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tegien haben einen Bezug zum Produkt, zum Prozess oder
liegen außerhalb der Fertigung. Beispiele hierf�r sind
„Kreislaufgerechte Produktgestaltung“, „Kaskadennutzung
von Hilfs- und Betriebsstoffen“ oder „Effiziente Logistik“. Zu
jeder Strategie werden zun�chst Ziele, Anwendungsbereiche
und Grenzen dargestellt. Verschiedene L�sungswege zeigen
an Beispielen auf, wie sich die jeweilige Strategie in die Praxis
umsetzen l�sst. Zu einigen Strategien werden dar�ber hinaus
konkrete Methoden vorgestellt. Diese geben weitere Hilfe-
stellungen daf�r, wie sich Ressourcen, insbesondere Material
und Energie, einsparen lassen.

https://www.industriebox.de/2019/10/17/strategien- -
und-massnahmen-fuer-ressourceneffizienz- -
neues-webtool-fuer-die-praxis/

11 Mitarbeiter/-innen als Klimaretter

Das Mitmach-Projekt KLIMARETTER – LEBENSRET-
TER, das unter der Schirmherrschaft von Ehrenpr�sident der
Bundes�rztekammer Prof. Dr. Montgomery steht, bindet die
Besch�ftigten in den betrieblichen Umweltschutz ein, f�rdert
das Teambuilding und kann gleichzeitig in einen Nachhal-
tigkeitsbericht oder in eine Zertifizierung (EMAS oder ISO
50001) einfließen. Ziel des Projekts ist es, das Thema Kli-
maschutz am Arbeitsplatz zu verankern und die Besch�ftigten
im Gesundheitswesen f�r Energie- und Ressourceneffizienz
zu sensibilisieren. �ber ein Online-Tool k�nnen die Be-
sch�ftigten aus �ber 20 Klimaschutzaktionen (z. B. Licht aus,
Standby vermeiden, klimafreundlich konsumieren) w�hlen,
deren CO2-Ersparnis einsehen und gemeinsam oder im
Wettbewerb CO2 vermeiden. Alle Aktionen sind einfach und
ohne Mehraufwand in die Arbeitsabl�ufe integrierbar.
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www.klimaretter-lebensretter.de

12 Informationssysteme (GIS) f�r
Gef�hrdungssituationen von
Immobilienstandorten durch
Naturkatastrophen

Das Bundesinstitut f�r Bau-, Stadt- und Raumforschung
(BBSR) im Bundesamt f�r Bauwesen und Raumordnung hat
ein geografisches Informationssystem (GIS) entwickelt, das
Immobilieneigent�mer, Entwickler und Kaufwillige dabei
unterst�tzt, bundesweit und fl�chendeckend die Beurteilung
von gegenw�rtigen und zuk�nftigen Klimarisiken der Im-
mobilie zu erm�glichen. Hierbei werden Einsch�tzungen
durch Naturgefahren wie Starkregen, Wintersturm, Wald-
brand, Erdbeben und Hitze vorgenommen. Mit dem zur Ver-
f�gung gestellten Werkzeug k�nnen sowohl die Risikobe-
wertung einzelner Objekte als auch die Bewertung des Ge-
samtrisikos eines Portfolios im GIS durchgef�hrt werden,
soweit es die verf�gbare Datenlage zul�sst. Es werden Hin-
weise gegeben, wie Risken minimiert werden k�nnen.

https://www.gisimmorisknaturgefahren.de/ -
immorisk.html

13 Weitere interessante Links

• Leitfaden umweltvertr�gliche Beschaffung (der Stadt
Hamburg): Der Leitfaden unterst�tzt Hamburgs Vergabe-
und Beschaffungsstellen, �kologische Aspekte in Aus-
schreibungs- und Vergabeverfahren zu ber�cksichtigen.
https://www.hamburg.de/umweltvertraegliche- -
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beschaffung/12450152/umweltgerechte-beschaf -
fung-2019/

• Online-Tool „D�mmstoff.Navi“: Wer vor der Sanierung
oder dem Neubau eines Hauses steht, der steht damit
h�ufig auch vor der Frage, welcher D�mmstoff es denn
sein soll. Das Online-Tool „D�mmstoff.Navi“ der Ener-
gieAgentur.NRW unterst�tzt Hauseigent�mer und Bau-
herren dabei, die geeigneten D�mmstoffe f�r ihr Geb�ude
zu finden:
https://www.energieagentur.nrw/tool/daemmstoff/
suche.php

• Chancen der Digitalisierung f�r Ihr Umwelt- und Kli-
maschutzmanagement: Ob Blockchain, k�nstliche In-
telligenz, Big Data oder das Internet der Dinge: Digitale
Technologien k�nnen durch ihren Energie- und Ressour-
cenverbrauch die Umwelt belasten – aber auch sch�tzen.
Eine neue UBA-Brosch�re hilft Unternehmen dabei, die
Chancen der Digitalisierung f�r ihr Umwelt- und Klima-
schutzmanagement zu nutzen und so nachhaltiger zu
wirtschaften.
https://www.umweltbundesamt.de/themen/digital -
isierung-kann-beim-umweltmanagement-in

• Die Seite „Aktuelle Luftdaten“ des UBA enh�lt einen
Luftqualit�tsindex, der einen schnellen �berblick �ber die
aktuelle Situation gibt, eine deutschlandweite Konzentra-
tionskarte, die nach Tagen und Uhrzeit auswertbar ist f�r
Feinstaub, Stickstoffdioxid, Ozon, Schwefeldioxid und
Kohlenmonoxid. In Form sortierbarer Tabellen sind f�r
das aktuelle Jahr Grenz- und Zielwert�berschreitungen
aller Stationen aufgelistet. Außerdem stehen Jahresbilan-
zen zur�ck bis zum Jahr 2000 mit allen grenz- oder ziel-
wertrelevanten Auswertungen zur Verf�gung:
https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/ -
luftdaten
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• Deutsche Gesellschaft f�r Nachhaltiges Bauen
(DGNB): Rahmenwerk f�r klimaneutrale Geb�ude
und Standorte, mit dem die Dekarbonisierung des Ge-
b�udebestands bis 2050 praktisch umsetzbar gemacht
werden soll. Zudem will das Rahmenwerk dazu beitragen,
dass Klimaneutralit�t bei Neubauten zum Standard wird.
http://www.dgnb.de/klimaschutz-rahmenwerk

• Kraft-W�rme-Kopplung in der Praxis: Die Energie-
agentur NRW hat eine weitere Brosch�re zum Thema
Kraft-W�rme-Kopplung mit vielen Praxisbeispielen her-
ausgebracht. Dabei werden unterschiedliche Projekte aus
den Bereichen Quartiersversorgung, Industrieanwendun-
gen, Objektversorgung und innovative L�sungen an-
schaulich dargestellt und die Vorteile der effizienten Er-
zeugung und Verteilung von Strom und W�rme beschrie-
ben.
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de -
/broschuerenservice/energieagentur/kraft- -
waerme-kopplung-in-der-praxis-ii/3032

• Heinrich B�ll Stiftung: Plastik- und Agraratlas, Daten
und Fakten
https://www.boell.de/de/plastikatlas
https://www.boell.de/de/agraratlas

Aktuelles 01017

Seite 19

16. Aktualisierung E T�V-Umweltmanagement-Berater



01017 Aktuelles

Seite 20

E T�V-Umweltmanagement-Berater 16. Aktualisierung


